
14

Letzte
Dienstag, 5. Mai 2026

Erkrankungen Auf einem kleinen
Kreuzfahrtschiff imAtlantik sind
laut Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) drei Menschenmut-
masslich nach einer Infektion
mit dem Hantavirus gestorben
– darunter ein Deutscher. Zuvor
war bereits bekannt geworden,
dass ein älteres niederländi-
sches Ehepaar gestorben war –
der Mann am 11. April und die
Frau am 27. April, als sie auf der
Heimreise war. Dass die Todes-
fälle mit dem Virus zusammen-
hängen, ist unbestätigt. (SDA)

Mutmassliche
Hantavirus-Tote

Am Sonntag kurz vor 21.45 Uhr
ereignete sich am Bahnhof Bel-
linzona ein tödlicher Unfall. Aus
nochungeklärtenGründen geriet
ein Mann auf dem Dach eines
stehenden Zuges in Kontakt mit
der Oberleitung und erlitt einen
Stromschlag, an dessen Folgen
er praktisch sofort verstarb. Dies
teilte die Kantonspolizei mit.

Beim Opfer handelt es sich
laut Tio.ch um einen Mann An-
fang 30 aus derRegion.Nach ak-
tuellen Erkenntnissen stand er in

keinemZusammenhangmit den
SBB oder einem anderen Bahn-
unternehmen. Der Unfall ereig-
nete sich demnach nicht in ei-
nem Arbeitskontext.

Bahnverkehr unterbrochen
Unklar ist weiterhin, weshalb
sich der Mann auf dem Wag-
gondach befand. Auch wird ab-
geklärt, ob er sich in Begleitung
einer weiteren Person befand.
Die genauen Umstände des Vor-
falls sind Gegenstand laufender

Ermittlungen. Im Einsatz stan-
den Kräfte der Kantonspolizei,
unterstützt von der Stadtpolizei
Bellinzona, der Transportpoli-
zei sowie der Feuerwehr Bellin-
zona und den Rettungskräften
des Croce Verde Bellinzona. Der
Bahnverkehr war seit Sonntag-
abendwiederholt unterbrochen.

Auch einenTag nach demUn-
glück bleiben zentrale Fragen
zum Hergang offen. Die formel-
le Identifizierung des Opfers ist
weiterhin im Gange. (red)

Mann stirbt nach Stromschlag am Bahnhof Bellinzona
Tessin Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend, die Ermittlungen laufen.

Das Hauptbahnhofsgebäude von
Bellinzona. Foto: Imago/Imagebroker

Die britische Königsfamilie
wächst: Prinzessin Eugenie (36)
und ihr Mann Jack Brooksbank
(40) erwarten ihr drittes Kind.
Das teilte derBuckingham-Palast
im Kurznachrichtendienst Xmit.
«Seine Majestät, der König, wur-
de informiert und ist hocherfreut
über die Nachrichten», hiess es
weiter.DerPalast postete ein Foto
derbeiden Söhne des Paares,Au-
gust (5) und Ernest (2), auf dem
sie einUltraschallbild ihres unge-
borenenGeschwisterchens in den
Händen halten. Die beiden seien

«sehr aufgeregt». Ob es wieder
ein Knabe wird oder dieses Mal
einMädchen,ging aus derMittei-
lung nicht hervor. Eugenie ist die
jüngereTochtervonEx-PrinzAn-
drew (66), einem Bruder von Kö-
nigCharles III. (77). IhreMutter ist
AndrewsEx-Frau SarahFerguson
(66), besser bekannt als «Fergie».

Das US-Model Ashley Graham
(38) sieht gerade schwierige
Zeiten für die Körperakzeptanz-
Bewegung. Derzeit gehe es wie-
der in die entgegengesetzte Rich-
tung,was sich «wie ein Schlag ins
Gesicht für die Frauen anfühlt,
die das Gefühl hatten, eine Stim-
me zu haben», sagte sie demMa-
gazin «Marie Claire». Doch den
aktuellen Trend von Abnehm-

spritzen undwieder zunehmend
einheitlich sehr schlanken Kör-
pern auf den Laufstegen sieht
Graham nicht als völligen Rück-
schritt. «GLP-1-Präparate sind
eine Modeerscheinung», erklär-
te das Model, das sich seit Jahren
fürSelbstakzeptanz einsetzt. «Ich
weiss, dass es Frauen gibt und
auchweiterhin gebenwird,die für
immerals Plus-Size gelten.» (DPA)
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Scheinwerfer

Lukas Hausendorf

InHandschellenbetratder43-jäh-
rige Beschuldigte gesternMorgen
mit seinemVerteidigungsteamals
Letzter den Gerichtssaal in Mut-
tenz. Im schwarzen Anzug und
mitdickerblauerMappenahmder
Mann Platz, der am 13. Februar
2024 im gemeinsamen Haus in
Binningen seine 38-jährige Ehe-
frauwegen einesTrennungskon-
fliktszuersterdrosseltunddanach
zerstückelt haben soll. Der Fall
wird in die Schweizer Kriminal-
geschichte eingehen undmachte
international Schlagzeilen ‒we-
gen Grausamkeit, aber auch weil
das Opfer eine ehemalige Miss-
Schweiz-Finalistin ist.

Der Beschuldigte, ein HSG-Ab-
solvent auswohlhabender Berner
Familie,hat sich akribisch auf den
Prozess vorbereitet. Und zu Be-
ginn der Verhandlung hat er das
Überraschungsmoment auf seiner
Seite. In einem längerenStatement
entschuldigt er sich bei denAnge-
hörigen.«AllenBetroffenenmöch-
te ich für das erlittene Leid mein
Mitgefühl aussprechen», setzt er
an. «Ihr Strahlen, ihre Leichtig-
keit sindweg. IhreWelt ist zusam-
mengebrochen.» Bis heute könne
er nicht verstehen, wie dies ge-
schehen haben können. Aus
tiefstem Herzen habe er sie ge-
liebt. Dann macht er ein Angebot.
100’000 Franken möchte er den
Hinterbliebenenanbieten.«ImBe-
wusstsein darum, dass keine Ge-
nugtuungdas Leid lindern kann.»

Das ausführliche und eloquent
vorgetragene Statement ist be-
zeichnend fürdenBeschuldigten,
der imVerlauf der späterenBefra-
gung immer wieder ausschwei-
fend antwortet. Er nutzt die Ge-
legenheit und zeichnet einmakel-
loses Bild von sich: der fürsorgli-
cheVaterundPartner, der externe
Hilfe organisiert habe, stets sach-
lich und kooperativ gewesen sei.
Für die Schwester und dieMutter
derVerstorbenen imSaal ist diese
Inszenierung schwer zu ertragen.

Ein eskalierter
Trennungskonflikt
Im Gerichtsgutachten des foren-
sischen Psychiaters Frank Urba-
niok ist die Rede von dominan-
tem Verhalten und gesteigertem
Kontrollbedürfnis beimBeschul-
digten, der auch eine narzissti-
sche Persönlichkeit habe.

Dann beginnt die Befragung.
Der Beschuldigte erklärt, dass

er viel Unterstützung von seiner
Familie erhalte. Mit Sport und
Meditation bewältige er seinen
Alltag relativgut in der Isolations-
haft in Lenzburg. Er habe auch
viel Zeit darauf verwendet, sich
auf das Verfahren vorzubereiten.

DieVerstorbenehater2016ken-
nen gelernt und 2017 geheiratet.
Später kamen die beiden ge-
meinsamenKinder zurWelt. Ein-
mal proMonat schreibe er ihnen.
«Ich schicke ihnen Rätsel, bastle
ihnen Sachen. Ihr Wohl ist mein
grösstes Anliegen.» Er tue alles,
was erkönne,bei allenEinschrän-
kungen. «Auch in Zukunftwerde
ich für sie aufkommen können.»

Als er zurTat befragtwird, schil-
dert er das Kerngeschehen nur
sehr oberflächlich. Ob er an sei-
nen Aussagen vom 1. März
2024 etwas ändern wolle, will
Gerichtspräsident Daniel Schmid
wissen. «Nein», sagt er. Dem-
nach sei es am 13. Februar 2024
zur Mittagszeit zum Streit ge-
kommen, dabei sei er von sei-
ner Ehefrau mit einem Messer
angegriffen worden, wobei es
zum«Abwehrchaos» gekommen
sei, dabei sei die 38-Jährige ums
Leben gekommen. Er bleibt bei
seinen Schilderungen im Ton
stets ruhig und kontrolliert.

Wieder und wieder betont er,
wie schwer es ihm falle, nachzu-
vollziehen,was amTattag gesche-
hen sei.Wiederbehauptet er, dass
ervon ihrmit einemMesser atta-
ckiertworden sei. «Ichwar zu kei-
nemGedanken fähig,binvöllig er-
starrt undwollte nurüberleben.»
Er habe keine Zeit zur Reflexion
gehabt. Er erwähnt dabei auch,
dass sie zugestochen haben
soll. Behauptungen,die durch das

Gutachten der Rechtsmedizin
nicht gestützt werden konnten.
Die Anklage geht denn auch da-
von aus, dass er sie zuTode stran-
guliert und der Messerangriff
gar nicht stattgefunden habe.
Der Grund: ein eskalierter Tren-
nungskonflikt.

BeimGutachten verliert
er kurz die Nerven
Die Stimmung ändert sich, als
Gutachter Frank Urbaniok das
Wort erhält und darlegt,weshalb
es wahrscheinlich sei, dass der
Beschuldigte schon früher ge-
walttätig gewesen sei. Auch die
Schilderungen einer Ex-Partne-
rin stützten diese Vermutung.
Als er auf sie zu sprechen kommt,
blitzt beim Beschuldigten kurz-
zeitig Wut auf, und er schüttelt
genervt den Kopf.

«Das Nachtatverhalten war
fürdas Gutachten aber sehrwich-
tig», erklärt Urbaniok. Was und
wie ein Mensch etwas tue, lasse
viele Rückschlüsse zu. Das habe
er auch mit dem Beschuldigten

durchdiskutiert. Sehr ausgeprägt
sei die kognitiv-technische Her-
angehensweise beimBeschuldig-
ten. «Das ist fast ein Paradebei-
spiel, auch die technische Präzi-
sion», so der erfahreneGutachter.
Das habe sich besonders da ge-
zeigt, als ermit ihmüber die Zer-
teilung der Leiche gesprochen
habe. «Andere würden hier den
Menschen sehen, er nur das Pro-
blem, das es zu beseitigen galt.»

Beim Beschuldigten stellte
Urbaniok aber keine Persönlich-
keitsstörung fest, die einen Ein-
fluss auf die Schuldfähigkeit
hätte. Der 43-Jährige sei jedoch
narzisstisch. In beidenTatversio-
nen sei die Schuldfähigkeit voll-
ständig erhalten. Eine ambulan-
te Therapie, die vollzugsbeglei-
tend stattfinden könne, sei aber
notwendig.

Die Strafanträgewerden heu-
te Dienstag im Rahmen der Plä-
doyers gestellt. Das Strafgericht
eröffnet sein Urteil am 13. Mai.
Für den Beschuldigten gilt die
Unschuldsvermutung.

Der Beschuldigte inszeniert sich
vor Gericht als fürsorglicher Vater
Femizid von Binningen Wegen eines Trennungskonflikts soll ein 43-jähriger Schweizer seine Ehefrau
im gemeinsamen Haus in Binningen grausam ermordet haben. Vor Gericht erzählt er eine andere Geschichte.

Der Beschuldigte (Mitte) wirkt kontrolliert. Die Angehörigen beider Familien haben in den Zuschauerreihen Platz genommen. Illustration: Olivia Aloisi

Er bleibt bei seinen
Schilderungen
imTon stets ruhig
und kontrolliert.

Zug Bei einem bewilligten Tu-
ning-Treffen auf dem Stieren-
marktareal mit rund 350 Fahr-
zeugen hat die Polizei Kontrol-
len durchgeführt. Dabei ist sie
auf illegale Umbauten gestos-
sen: Vier Autos wurden wegen
abgeänderterAbgasanlagen still-
gelegt. Fünf weitere Sportwagen
hat die Polizei sichergestellt. Bei
ihnen bestand der Verdacht auf
unerlaubtes Software-Tuning am
Steuergerät. Drei weitere Fahr-
zeugewaren in einem«nichtvor-
schriftsgemässen Zustand». (red)

Polizei kontrolliert
an Tuning-Treffen
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Das gab es mutmasslich noch nie
imBaslerPolitbetrieb: DieAbstim-
mung im Grossen Rat zur Lohn-
erhöhung beim Verwaltungsper-
sonal muss Wochen später wie-
derholt werden. Dieswegen einer
digitalenAbstimmungspanne.Am
22.Aprilwinkte das Parlamentmit
einer äusserst knappen Mehrheit
eineVorlage durch, die grosseTei-
le des Staatspersonals finanziell
besserstellen soll.

Das Ergebniswarein Erfolg für
die Ratslinke und eine Niederla-
ge für die Bürgerlichen, die sich
vergebens dafür eingesetzt hat-
ten, das umfassende Lohnpaket
abzuspecken und mehr auf die
Bedürfnisse der notorisch unter-
besetzten Polizei zuzuschneiden.

Die Abstimmung fiel aller-
dings mit einer Stimme Unter-
schied hauchdünn aus.Bei einem
Ratsmitglied, das von zu Hau-
se aus digital abgestimmt hat-
te, wurde die Stimme vom Sys-
tem nicht erfasst. Die betreffen-
de GLP-Grossrätin hättemit den
Bürgerlichen gestimmt und das
Resultat damit gekehrt respek-
tive: In der dadurch entstehen-
den Pattsituation hätte Ratsprä-
sidentin GiannaHablützel-Bürki
(SVP) den Stichentscheid gehabt
– und wohl mit dem bürgerli-
chen Lager gestimmt. Die Par-
lamentsdienste liessen damals
verlauten, dass dieAbstimmung
trotz Digitalpanne gültig sei, da
das Gesetz dies so vorsehe, so-
fern der technische Fehler beim
abstimmenden Parlamentsmit-
glied liege und nicht beim Sys-
tem des Kantons.

Inzwischen ist allerdings eine
weitere Ungereimtheit aufge-
taucht: Ein weiteres Ratsmit-
glied, das digital von unterwegs
abstimmte, hatte während der
Abstimmung die Kamera ausge-
schaltet respektive: Das Gesicht
warnicht sichtbar.Daswiederum
widerspricht den Regeln für das
digitale Abstimmen. Die Stim-
me sei deshalb als ungültig zu
erachten, schreibt das Ratsbüro
des Grossen Rats in einem ges-
ternNachmittag veröffentlichten
Bericht. «Das Ratsbüro ist ein-
stimmig zum Schluss gelangt,
dass die betroffene Stimmenicht
gültig ist», heisst es darin. Wer
die Kamera ausgeschaltet hat-
te, ist nicht bekannt. Angefragte
Grossratsmitglieder lassen ver-
lauten, dass man darüber Still-
schweigen vereinbart habe, um
die Person nicht zu exponieren.

Wiederholung am 20. Mai
Das Reglement schreibt vor, dass
fürdieTeilnahme an jederAbstim-
mung die Webcam des teilneh-
menden Ratsmitglieds aktiviert
und das Gesicht gut sichtbar sein
muss.Das Systemzeichnet die Bil-
der der Webcam auf, sie werden
vom Parlamentsdienst archiviert.

Das Ratsbüro schlägt daher
vor, dieAbstimmungvom22.Ap-
ril für ungültig zu erklären und
zu wiederholen. Für diesen Ent-
schluss braucht es eine Zweidrit-
telmehrheit im Grossen Rat. Das
Parlament soll an seiner morgi-
gen Sitzung darüberberaten.Eine
Wiederholung der Abstimmung
würde am 20. Mai stattfinden.

Wie die BaZ ebenfalls weiss,
hat die unterlegene bürgerliche

Seite gestern vorsorglich eine
Stimmrechtsbeschwerde beim
BaslerAppellationsgericht einge-
reicht.Dies soll denDruck auf das
Parlament erhöhen, derAnnullie-
rung beziehungsweiseWiederho-
lung zuzustimmen, bevor es vom
Gericht dazu gezwungen wird.

Fehler wohl selbst verschuldet
Etwas kurioswirkt, dass die Un-
gereimtheit mit der nicht re-
gelkonformen Kamera nur des-
halb ans Licht kam,weil die un-
terlegene bürgerliche Seite im
Nachgang derAbstimmungvom
22. April darauf gepocht hatte,
den eingangs erwähnten Vorfall
mit der nicht registrierten Stim-
me derGLP-Grossrätin untersu-
chen zu lassen.Die Kamerapanne
hingegenwurde damals offenbar
von niemandembemerkt. «Wäh-
rend der Grossratssitzung ist
nicht aufgefallen, dass von einem
Mitglied die Webcam nicht ak-
tiviert war», schreibt der Parla-
mentsdienst auf Nachfrage. Das
Ratsbüro werde die «entspre-
chenden Prozesse überprüfen».

Umgekehrt geht das Ratsbü-
ro gestern lediglich auf den Ka-
meravorfall ein. Ob es bei der
abgegebenen, aber nicht regist-
rierten Stimme der GLP-Gross-
rätin ebenfalls zu einemSystem
versagen kamoderob das techni-
sche Verschulden tatsächlich bei
der Parlamentarierin lag, ist vor-
derhandnicht bekannt.Das Rats-
büro schreibt: «Bei der entspre-
chenden Abstimmung ist keine
Stimme auf demServer des Kan-
tons eingegangen.» Das ist wohl
so zu verstehen, dass der techni-
sche Fehler selbst verschuldet sei.

Abstimmung zu Löhnen von Staatsangestellten
musswiederholt werden
Heikle Panne im Basler Parlament Bei einem digital abstimmenden Ratsmitglied war das Gesicht nicht erkennbar – eine Regelwidrigkeit.
Das Resultat soll deshalb annulliert werden.

Der Grosse Rat ermöglicht es seinen Mitgliedern, digital von zu Hause aus abzustimmen.
Nun kam es zu einer Panne. Symbolfoto: Michael Fritschi

Tag des Lokaljournalismus

Dieser Beitrag ist im Rahmen des
«Tags des Lokaljournalismus»
(#TDL) entstanden. Am heutigen
5. Mai zeigen Redaktionen im
ganzen deutschsprachigen Raum,
was Lokaljournalismus ausmacht:
nah dran sein, zuhören und die
Themen der Menschen vor Ort
sichtbar machen. Auch die BaZ
ist dabei, weil wir überzeugt sind,
dass starke regionale und lokale
Berichterstattung wichtig ist
für Orientierung, Austausch und
eine lebendige Demokratie. (red)

Die Lehenmattstrasse in Basel
ist seit zwei Jahren eine Baustel-
le. Alle paar Meter steht ein Bag-
ger, umgeben von Bauschranken,
undverursacht erheblichen Lärm.
Der Fernwärmeausbau stelle «die
Geduld derMieterinnen undMie-
ter auf eine harte Probe», berich-
tet einAnwohner.Erhabe deshalb,
weil es sein gutes Recht sei, eine
Mietzinsreduktion bei seinemVer-
mieter verlangt – und eine frust-
rierende Erfahrungmachenmüs-
sen: «Weder der Kanton als Bau-
herr noch die Eigentümerschaft
zeigen sich gesprächsbereit.»

Anlässlich des Tages des Lo-
kaljournalismus sind wir die-
sem Leserinput nachgegangen
und auf interessante Erkenntnis-
se betreffend des viel diskutier-
tenThemasBaustellen gestossen.
AlsMietpartei einerWohnunghat
man tatsächlichAnrecht auf eine
Reduktionvon seinemVermieter
wegen starkenBaustellenlärms –
dies, auchwennderVermietergar
nichts mit der Baustelle zu tun
hat. Immissionen von einer be-
nachbarten Baustelle «wie zum
Beispiel Lärm, Staub, Erschüt-
terungen können einen Man-
gel darstellen, der zu einerMiet-
zinsherabsetzung berechtigt»,

erklärt Elena Hermann, Leiterin
der Schlichtungsstelle für Miet-
streitigkeiten Basel-Stadt.

Die Vermieterseite empfindet
das als höchst ungerecht. An-
dreas Zappalà, Geschäftsführer
des Basler Hauseigentümerver-
bands, erzählt,Vermieterwürden
«nicht nur überrascht, sondern
auch hässig» reagieren, wenn
er sie über diesen Umstand auf-
kläre. Der rechtliche Grundsatz
im Mietrecht sieht vor, dass Ver-
mieterdieselbeWohnqualitätwie
bei Vertragsabschluss garantie-
ren müssen. Ironischerweise

wohnen Eigentümer manchmal
selbst in demHaus, das sie besit-
zen. «Siemüssen denBaustellen-
lärm in diesem Fall genauso er-
tragen, erhalten aber selbst keine
Entschädigung, während sie die
Mieter entschädigen müssen.»

«Nicht Teil des Verfahrens»
Andere Erfahrungen macht der
BaslerMieterverband.Geschäfts-
führerin Patrizia Bernasconi be-
richtet, dassMietparteien oftmals
unentschlossen seien, ob sie das
gute Verhältnis zum Vermieter
wirklich riskieren wollten. «Wir

drängen sie natürlich nicht dazu.
Wir klären lediglich überChancen
undRisiken auf.» So empfiehlt der
Verband beispielsweise, ein Pro-
tokoll über den Baulärm zu füh-
ren.Dies helfe beiVerhandlungen
vor der Schlichtungsstelle. Ber-
nasconi kennt einige Fälle, in de-
nen Mietparteien erfolgreich ge-
genBaustellenlärm aus derNach-
barschaft vorgegangen sind. Die
Reduktion belaufe sich meist auf
rund 10 bis 30 Prozent der Miete.

Zappalàwiederum rät Hausei-
gentümern, die Mängelrüge erst
einmal an den Verursacher wei-

terzuleiten.Dies ist allerdings nur
begrenzt Erfolgversprechend,weil
das Nachbarschaftsrecht weniger
weit geht als das Mieterrecht.

Oftmals ist derKanton derVer-
ursacher von Baustellen. Letztes
Jahr betreute Zappalà den Fall ei-
nesHauseigentümers, der sich im
Zusammenhang mit den Bauar-
beiten in der Hardstrasse mit Re-
klamationen konfrontiert sah.Wie
bereits in vorherigen Fällen habe
er die IWB, die BVB und das Tief-
bauamt aufgefordert, demProzess
beizutreten.Diese hätten ihreTeil-
nahme an der Schlichtungsver-

handlung aber erstmals abgesagt
– «mit der Begründung, sie wür-
den ohnehin nichts zahlen und
seien nicht Teil des Verfahrens».

Der Kanton bestätigt, dass
er der Verhandlung ferngeblie-
ben ist. «Das Bundesgericht hat
mehrfach entschieden, dass es
grundsätzlich keine Entschädi-
gung von öffentlichen Bauher-
ren gibt», sagt Daniel Hofer,
Mediensprecher des Bau- und
Verkehrsdepartements. Denn:
«Bauarbeiten des Kantons wie
der Fernwärmeausbau liegen im
öffentlichen Interesse.» Etwas
anders sieht es bei extremen Im-
missionen aus. Als der Kanton
beispielsweise die Tramgeleise
an der Clarastrasse herausriss,
offerierte er Anwohnenden eine
Übernachtung in einem Hotel.

Hauseigentümer- und Mie-
terverband stören sich an der
ablehnenden Haltung des Kan-
tons. Damit werde «das Verhält-
nis zwischenMieter undVermie-
ter strapaziert und pragmatische
Lösungen verhindert», sagt Ber-
nasconi. Sie überlegt sich, einen
Vorstoss einzureichen, um die
Verwaltung zu sensibilisieren.

Katrin Hauser

Wer zahlt, wenn eine kantonale Baustelle die Lebensqualität der Mieter einschränkt?
Tag des Lokaljournalismus Wer neben einer Baustelle wohnt, hat Anspruch auf bis zu 30 Prozent weniger Miete. Doch Basel-Stadt
verweigert neuerdings die Teilnahme an Schlichtungsverhandlungen – und lässt Vermieter allein auf den Kosten sitzen.

An der Lehenmattstrasse wird gebaut – und das ist laut. Foto: Pino Covino


